
M .-Äbt. IX—125H17.

Verordnung
des Wiener Magistrates , Abt. IX, vom 22. Februar 1917,
M .-Abl. IX—1258/17, betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für den Kleinverschleitz von Leuchtpetroleum und von Frrhr-
kostenzuschlägen in Wien .

Auf Grund der BÜnisterial-Verordnnng vom 18. Dezember 1915,
N.-G.-Bl . Nr . 378. betreffenddie Festsetzungvon Höchstpreisenfür einige
Minercilölprodukle, und auf Grund des Ltatthatterci -Grlasses vom
9. Februar 1917, Z . Ia —1/146, wird verordnet:

Fm Kleinverschleitze von Leuchtpetroleum , das ist beimVer¬
kaufe in Mengen von weniger als einem Fast oder einer Me , dürfen
unter Zugrundelegung eines Fuhrkostenzuschlages von 2 K
für je 1VVkg Reingewicht <125 kg brutto ) und für den Fall, als
Petroleum in Verkäufers (§tsenfässerngeliefert und diese von dem Ver¬
käufer auf seine eigenen .'»tosten zurückgcholtwerden, eines weiteren Zu¬
schlagesvon 6" Hellern für das Abholen des leeren (kisenfasses, nach¬
stehende Preise nicht überschritten werden:
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Diese Preise gelten für den Verkauf im Laden ohne
Zustellung und sindin dendenMindenzugänglichenVerkanfslokalitäten
an augenfälliger Stelle deutlich ersichtlichzn machen.

Übertretungen dieser Verordnung werden, sofern sie nicht der straf-
gcrichtlichenAhndung unterliegen, von der politischenBehörde I. Instanz
mit Geldstrafen bis zn 5<nu> Kronen oder nach deren (mnesscn mit
Arrest bis zu sechsMonaten bestraft.

Diese Verordnung tritt am 22. Februar 1917 in Wirksamkeit.
Mit demselbenTage tritt die Magistrats -Verordnung vom 9. De¬

zember 1916, M .-Abt. IX- 6829/16, außer Mast.
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